
LlbG: Art. 53 Probezeit

Art. 53  Probezeit 
 
1Die oberste Dienstbehörde kann für Beamte und Beamtinnen bei erheblich über dem Durchschnitt 
liegenden Leistungen die Probezeit bis auf ein Jahr kürzen. 2Ferner kann die oberste Dienstbehörde Zeiten 
einer hauptberuflichen Tätigkeit, die nach Art und Bedeutung mindestens einer Tätigkeit in einem Amt der 
betreffenden Fachlaufbahn und Qualifikationsebene entsprechen, im Umfang von höchstens einem Jahr auf 
die Probezeit anrechnen. 3Art. 15 Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden.


